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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1952

Norm

EO §10 B

Rechtssatz

Hier handelt es sich nicht um die Feststellung einzelner, für die Vollstreckbarkeit maßgebender Tatsachen, sondern um

die Frage, ob der Vollstreckungsanspruch aus dem Titel nunmehr gegeben ist.
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